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Diese Minimallöhne werden von paritätisch
zusammengesetzten Kommissionen — Arbeitsräten oder besonderen

Berufskommissionen — bestimmt, und zwar auf
Grund der in den Werkstätten gezahlten
Durchschnittslöhne 'der gleichen, oder, wo nur Hausarbeit besteht,
verwandter Berufe. Alle drei Jahre muß eine

Revision des Minimallohnes vorgenommen werden.
Unter den gleichen Bedingungen wird, sei es auf

Verlangen der Negierung oder einer Berufsorganisation, ein

Tarif ausgearbeitet, der die durchschnittliche
Zeitdauer für die Ausführung der verschiedenen

Arbeiten nach Stunden bemißt. Diese
Tarife werden bei Aufstellung der Minimallöhne als
Grundlage genommen. Bei gewerblichen Streitigkeiten
wie bei Gerichtsverhandlungen wegen Vergehen gegen das
Gesetz wird auf Grund dieser Tarife und Minimallöhne
entschieden. Gegen die Tarifsätze wie gegen die Minimallöhne

kann innerhalb von drei Monaten bei einer
paritätischen Zentralkommission appelliert werden, und zwar
von den Regierungsorganen, den Interessenten- oder einer
Berufsorganisation.

Zur Erhebung gerichtlicher Klage wegen Nichtbeachtung

des Gesetzes sind außer den Interessenten und den
Regierungsorganen noch berechtigt Körperschaften,, die dazu

von der Regierung autorisiert sind szum Beispiel
Heiiuarbeiterschutzkommissionens und Berufsvereine,
auch wenn diese nur aus Werkstättenarbei-
tern zusammengesetzt sind und ohne daß sie den
Nachweis zu liefern brauchen, daß ihre
Mitglieder geschädigt worden sind.
Heimarbeiter, die niedrigere Löhne als die für
Heimarbeiterinnen festgesetzten erhalten, können die Anwendung

dieser Tarife für sich verlangen. Für jede sachliche
Nichtbeachtung des Gesetzes ist eine Geldstrafe von 5 bis

-.15. .Fr. bis ~zu-Liuer Gesamtsumme von Mt> Fr. und im
Wiederholungsfalle von Ig bis IM Fr. bis zu einer
Gesamtsumme von 3000 Fr. vorgesehen. Aus Antrag des

Arbeitsministers und nach Anhörung des Obersten
Arbeitsrates kann durch Dekret des Staatsrates das Gesetz
auch auf andere Berufe ausgedehnt werden.

Von den Heimarbeitern.
„Wenn einmal in künftigen besseren Zeiten ans

die kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung

zurückgeblickt wird, dann wird vor dem
Richterstuhl der Geschichte unter all den Verbrechen, die
sie an der Menschheit und ihrem Glück begangen hat,
am schwer st en die Ausbeutung der Kinder

ins Gewicht fallen. Denn die Aussaugung der
Lebenssäfte aus diesen wehrlosesten Geschöpfen, die
Vernichtung der Lebensfreude gleich an der Schwelle
des Lebens, die Verzehrung der Saat der Menschheit
schon auf den Halmen, das ist mehr, als alles, was
die furchtbare Herrschaft des Kapitals an der Gegenwart

sündigt, das sind auch noch Eingriffe mit
mörderischer Hand in die Zukunft." (Rosa Luxemburg,
„Leipziger Volkszeitung" Nr. 97, 1902.) Wollen wir
uns nicht auch dieses Verbrechens schuldig machen —
denn tatenlos zusehen, wie ein solches geschieht,
ist schon Ausübung des Verbrechens selbst — dann
haben wir uns vor allem mit der Frage der Heimarbeit

zu beschäftigen.
Durch die Ausübung jeder Art Heimarbeit ohne

Lohnämter, ohne jede gesetzliche Bestimmung über
Arbeitsräume, Löhne, ohne Registrierzwang wird der

Kinderausbeutung Tür und Tor geöffnet. Der
grauenhafte Weltkrieg hat die Frage des
Heimarbeiterschutzgesetzes nicht etwa in den Hiuterarrmd ae-
drängt. Im Gegenteil! Gerade durch den Krieg
wird sie auch in der Schweiz wichtiger wie je. Wir
bekommen bei uns neue Industriezweigs (Spiel-
Warenfabrikation), welche besonders Heimarbeiter
beschäftigen werden, andere Zweige werden vergrößert,

bekommen neue Absatzgebiete, wie Näherei
(besonders Schürzen, billige Blusen), dann die
Militärschneiderei: auch Blumenmachersi usw. Auf allen
Gebieten der Heimarbeit werden Hungerlöhne
bezahlt. Stundenlöhne von 7 und 8 Rappen sind nichts
Seltenes. Dabei werden, um diesen Ansatz zu erreichen,

noch viel unbezahlte und unberechnete
Kinderarbeitskräste mitverwendet.

AIs anläßlich der Heimarbeitsausstellung in
der Schweiz im Jahre 1909 alles das schwarz aus
weiß Zu lesen war, als es kein Versteckspielen mehr
gab — jedes durch Heimarbeit verfertigte Stück war
genau berechnet — da gingen manchem Besucher die
Augen auf. Da hieß es: Ja, das habe ich nicht
gewußt, daß zum Beispiel die arme Strickerin, welche
die hübsch verfertigte gestrickte Jacke mit geschickten
Fängern macht, nur 11 Rappen in der Stunde
verdient, und daß für das solid gearbeitete Frauenhemd
nNr 25 Rp. Stücklohn bezahlt wird. Da sagte man sich:
Nun will ich gewiß nicht mehr gedankenlos einkaufen
und nur auf das Billige schauen, mich vielmehr
erkundigen, was die Arbeiterin eigentlich dabei
verdient. Da hieß es: Ach, wie interessant ist doch eine solche

Ausstellung/ jetzt wissen wir, wie schlecht sich die
Arbeiterin bei ihrer überaus fleißigen Arbeit stellt. Das
muß jetzt anders kommen! Man besuchte die
Ausstellung, machte sich seine Gedanken — und alles blieb
beim Alten. Nein, es kam noch schlimmer, denn
seither sind die Preise der Lebensmittel sür den
Lebensunterhalt stets gestiegen bis 30 und 40 Prozent,
und die Löhne der Heimarbeiter sind gleich geblieben.
Das ist der Fortschritt, der erzielt worden ist.

Nehmen wir an, es bestehe der gute Wille des
Käusers, nur Waren zu kaufen, für welche den
Heimarbeitern ein auskömmlicher Lohn bezahlt werde, so

scheitert der gute Wille an der Gleichgültigkeit, an
der Gedankenlosigkeit des Käufers. Steht man im
Laden oder vor den Schaufenstern der großen
Geschäfte, wo alles blendend ausgestellt ist, so vergißt
man dis guten Vorsätze und kauft ein möglichst viel
vorstellendes Stück. Nur recht billig soll es sein.

Um den Heimarbeitern wirksam helfen zu können,
muß deshalb ein Gesetz geschaffen werden. Ein Gesetz,

das bie Lohnfrage usw. genau regelt. Dann mutz
immer wieder versucht werden, die Heimarbeiter zu
sammeln in Verbänden, in Vereinen. Nur, wenn
der Heimarbeiter nicht mehr allein steht, wenn hinter

ihm die Organisation ist, kann dem Gesetz auch
die nötige Wirkung gegeben werden. Frauenarbeit
steht überall im Vordergrund. Da ist es in erster
Linie Pflicht der Arbeiterinnenvereine, sich mit der
Frauenarbeitsfrage zu beschäftigen: Erhebungen zu
veranstalten, um über die tatsächlichen Verhältnisse
aufgeklärt zu fein, um selbst wieder Aufklärung
schaffen zu können. Die Arbeiterinnenvereine sollten
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besondere Diskussionsabende einführen für die
erwerbstätigen Fraueu, wo man sich über die bestehenden

Verhältnisse aussprechen kann und dadurch viel
wertvolles Material zutage gefördert wird.

Das Schweizerische Arbeiterinnensekretariat ist
im Begriff, an verschiedenen Orten Erhebungen
durchzuführen. Man helfe dabei mit. Man will die
Heimarbeiterinnen sammeln. Dies kann sehr gut
im Schoße der Arbeiterinnenvereine geschehen, besonders

an kleineren Orten, wo die Kräfte für Vorstandsarbeiten

usw. nur schwer zu haben sind. Man hüte
sich gerade heute besonders vor Zersplitterung. Nur
einig und vereint sind wir stark. Unsere Stärke und
unsere Kraft muß sich durchsetzen. R. L.-tZ., ^.

Vom Selbstbewußtsein der
Proletarierin.

Nicht von jenem protzenhaften Jchgefühl soll hier
die Rede sein, das brutal und rücksichtslos „über
Leichen" geht, sondern von dem klaren und bewußten
Selbstsein, welches der Persönlichkeit Wert und
Gepräge verlelht. — Bei den Frauen wurde das
Selbstbewußtsein jahrhundertelang unterdrückt. Sie waren
Haussklaven, ohne Willen, ohne Meinung, mit Da-
semsberechtigung zweiter Güte.

Die Industrie, die zunehmende Proletarisierung
haben aus den Haussklaven — Lohnsklaöen gemacht.
Aber mit dem Verlassen des häuslichen Herdes, mit
dem Eingreifen in die „Männerarbeit", erwachsen
der Frau größere Pflichten, die ihren Blick schärfen
und ihr Interesse für wirtschaftliche und politische
Fragen erregen. Jn unserm heutigen Staat haben
dis Frauen jedoch nur Pflichten (als Steuerzahler

in erster Linie), aber keine Rechte; sie haben
Steuern zu entrichten, aber nicht mitzuberaten, was
mit den Steuergroschen geschieht. „Das Weib schweige
in der Gemeinde," hieß es vor zweitausend Jahren
— heißt es noch jetzt. Noch sind die Frauen Staatsbürger

zweiten Ranges, noch wird ihnen das Stimmrecht

und somit das Bestimmungsrecht über ihre eigenen

Angelegenheiten vorenthalten. „Kinder, Weiber

und Idioten haben kein Stimmrecht." Dies
Bewußtsein stärkt doch euren Stolz, ihr Staatsbürgerinnen,

nicht wahr? Ist es nicht erhebend für die
denkende und schaffende Frau, mit Kindern und Idioten

auf eine Rangstufe gestellt zu werden? Dafür
dürft ihr aber Steuern und Miete zahlen, dürft euch

in den Fabriken von der Maschine die Knochen
zerreißen lassen oder an mühseliger Heimarbeit zu-
grund gehen. Denn verhungern können selbst so

inferiore Geschöpfe,, wie Proletarierfrauen, nicht
einmal. —

Eine einzige Partei betrachtet Männer und Frauen
als gleichwertige Menschen. Eine einzige
politische Partei macht keinen Unterschied zwischen den
arbeitenden Mitmenschen, ob diese nun abgerackerte
Fabrikarbeiter oder ausgehungerte Heimarbeiterinnen

sind; das ist die Sozialdemokratie.
Und weil dis Sozialdemokratie, so ihr euch zu ihr

bekennt, euch Arbeitsschwestern in ihren Versammlungen

das Mitbestimmungsrecht gibt, so arbeitet

auch m i t in ihren Reihen, Schulter an Schulter, wie
ihr mit euren Kollegen in der Fabrik arbeitet. Haltet

euch nicht für zu fchad oder für „nicht gut genug",
besucht die Parteiversammlungen!

Hier habt ihr Stimmrecht, hier seid ihr Gleiche
unter Gleichen, macht Gebrauch von eurem Recht! —
Da sagen viele Genossinnen: „Wenn wir alle vier oder
sechs Wochen einmal in den Arbeiterinnenverein
gehen, das genügt vollkommen." — Nein, Genossinnen,

das genügt nicht! Habt ihr nicht so viel
S e l b st b e w u ß t s e i n um euch zu sagen : Auch
ich bin Parteimitglied, auch ich habe ein Interesse
daran, zu erfahren, was in der Versammlung geht
und wie gearbeitet wird! — Allerdings begründen
viele Frauen ihr Fernbleiben von der Versammlung
damit, daß sie die Kinder nicht allein lassen könnten.
Da aber die Versammlungen ja nicht jede Woche
stattfinden, zudem dis Prolstarierfamilien gewöhnlich

nicht in Einfamilienvillen wohnen, sondern °°in

einer Mietskaserne, so wird dis eine oder andere
Nachbarin an diesem einen einzigen Abend einmal nach
den Kindern sehen können. —

Ich kenne eine schweizerische Stadt, da gehen bie
Frauen überhaupt nicht in die Parteiversammlung.
Ich war fremd und, erst kurze Zeit an jenem Ort. AIs
ich im Parteiblatt las, daß dann und dann, ba und
da die Versammlung stattfände, ging ich als
Parteimitglied selbstverständlich hin. Wie sonderbar kam
es mir vor, als ich merkte, daß ich die einzige Frau
im Saal war. „Wo sind denn bis Genossinnen?"
fragte ich einen älteren Mann, der neben mir saß.
Der guckte mich verwundert an, nahm eine Prise,
schnupfte bedächtig, klappte dis Nase mit dem einen
Daumen und den Dosendeckel mit dem andern Daumen

zu, und sagte, indem er den Schnupftabak in der
Nase hochzog: „De Wie wer bliewen zu
Huus."

Frauen, Genossinnen, merkt ihr denn nicht, wie
ihr euch durch das Fernbleiben in den Parteiversammlungen

degradiert? Wir kämpfen für Gleichberechtigung

— und ihr stellt euch eine Stufe tiefer
Interesselosigkeit kann es nicht sein — ich sehe, wie
pflichtgetreu ihr dis Versammlungen im Frauenverein

besucht, und erkenne dies an. Gedankenlosigkeit

ist es auch nicht, denn ich Habs Genossinnen von
starker Intelligenz unter euch kennen gelernt. Fragt
euch selbst, was euch abhält, den Parteiversammlungen

beizuwohnen; fragt euch auch, ob das Interesse
der Partei nicht euer ureigenstes Interesse ist; und
dann handelt als denkende, bewußte, selbstbewußte
Proletarierinnen, dis wissen, daß auch ihre Stimmen

zählen. Vergeht auch nicht, daß ihr eurem
Mann nur dann Lebensgefährtin im wahren Sinne
des WortesJein könnt, wenn ihr imstand seid, auch

seinen geistigen Interessen zu folgen!
AIs Karl Marx jenes große Wort in dis Welt

hinausrief, jenes befreiende, erlösende Wort, das wie
ein Feuerbrand wirkte: „Proletarier aller
Länder, vereinigt euch!" da fehlte der
Nachsatz, den erst ein Genosse unserer Tage prägen

konnte: „Awer de Wiswer bliewen zu Huus!"
Betty Scherz, St. Gallen.
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